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schaffen, um die Attraktivität des Stadtzent-
rums weiter zu verbessern.

Gleichzeitig macht der Haushalt deutlich, 
vor welchen Herausforderungen die Stadt 
in den kommenden Jahren steht. Hohe 
Pflichtausgaben, steigende Umlagen sowie 
notwendige Investitionen – insbesondere bei 
Brückenbauwerken und der kommunalen 
Infrastruktur – begrenzen die finanziellen 
Spielräume erheblich.

Dennoch bleibt es das gemeinsame Ziel des 
Stadtrates, der Verwaltung und mir als Bür-
germeister, Apolda verantwortungsvoll wei-
terzuentwickeln und die Lebensqualität für 
die Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu 
sichern.

Herzliche Grüße

Olaf Müller
Bürgermeister

Nächstes Amtsblatt
voraussichtlich am 19. Juni 2026
Redaktionsschluss 5. Juni 2026

Nächste Stadtratssitzung
am 27. Mai 2026

17:00 Uhr, Stadthalle Apolda

Bürgermeistersprechstunde
4. Juni 2026

Anmeldung unter 03644 650-151

Samstagssprechzeit Bürgerbüro
6. Juni 2026

9:00 bis 12:00 Uhr

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

mit diesem Sonderamtsblatt veröffentlicht 
die Stadt Apolda die Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2026. Diese Veröffentli-
chung ist notwendig, damit der Haushalt 
nach Genehmigung durch die Kommunal-
aufsicht Rechtskraft erlangen kann und wir 
mit der Umsetzung der geplanten Projekte 
beginnen können.

Da die regulären Ausgaben des Amtsblattes 
bereits langfristig geplant sind und dieses 
Sonderamtsblatt ausschließlich der amtli-
chen Bekanntmachung dient, halten Sie heu-
te eine bewusst kurze Ausgabe in den Hän-
den. Heute möchte ich Sie über die wich-
tigsten Vorhaben informieren, die mit dem 
Haushalt 2026 verbunden sind.

Der Haushalt der Stadt Apolda umfasst im 
Jahr 2026 ein Gesamtvolumen von rund 
64,5 Millionen Euro. Trotz schwieriger wirt-
schaftlicher Rahmenbedingungen und hoher 
finanzieller Belastungen können wichtige 

Haushalt 2026 schafft Grundlage für 
wichtige Investitionen

Investitionen für die Entwicklung unserer 
Stadt umgesetzt beziehungsweise vorberei-
tet werden.

Zu den wichtigsten Vorhaben gehören unter 
anderem die weitere Sanierung der städti-
schen Turnhalle, Straßenbaumaßnahmen 
„An der Karlsquelle“ sowie „Am Mühl-
damm“ in Utenbach, Planungen für Brü-
ckenneubau- und -sanierungen, die Planung 
des Ersatzneubaus für die Kindertagesstätte 
„Ernst Thälmann“, Umbau und Sanierung 
der „Alten Schule“ in Oberroßla als zentraler 
Treffpunkt für den Ortsteil, die Erneuerung 
der Laufbahn im Hans-Geupel-Stadion, die 
Vorbereitung eines Kunstrasenplatzes auf 
dem Sportplatz in der Auenstraße, sowie die 
Erschließungsplanung für das neue Wohn-
baugebiet in Nauendorf.

Darüber hinaus werden Mittel für die För-
derung von Vereinen, kulturellen Angeboten 
und Projekten zur Stärkung der Innenstadt 
bereitgestellt. So wurden beispielsweise 
neue Fördermöglichkeiten für Händler ge-
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Amtlicher Teil: Bekanntmachung

Hinweis:  Der Inhalt dieser Bekanntmachungen ist zusätzlich im Internet unter https://www.apolda.de/amtsblatt veröffentlicht.

Amtliche Bekanntmachung der
Haushaltssatzung der Stadt Apolda 2026

1. Der Apoldaer Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.05.2026 
die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt 
Apolda für das Jahr 2026 einstimmig beschlossen. 
(Beschluss-Nr.: SR-298/26)

	 Sie wird hiermit entsprechend § 57 (3) ThürKO bekannt gemacht.

Haushaltssatzung der Stadt Apolda für das
Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 19 Abs. 1 und des § 55 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Dezember 2025 (GVBl. S. 22, 47), er-
lässt die Stadt Apolda folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 
hiermit festgesetzt. Er schließt im
Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit	 50.843.355 €
und im
Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit	 13.646.463 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.
Nachrichtlich:
Eine Kreditaufnahme mit Kapitaldienstfinanzierung nach dem Thürin-
ger Kommunalen Investitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026 bis 2029 
(ThürKIpG) ist für 2026 in Höhe von 1.508.083 € veranschlagt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaus-
halt wird auf 15.271.000 € festgesetzt.

§ 4
Nachrichtlich:
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern wurden in der He-
besatzsatzung (Beschluss-Nr. SR-024/24 – gültig ab 01.01.2025) beschlos-
sen und wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	 320 v. H.
b) für die Grundstücke (B)		  420 v. H.
2. Gewerbesteuer		  410 v. H.

§ 5
Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Apolda, den 21.05.2026
Stadt Apolda

Olaf Müller 
Bürgermeister

2.	 Das Landratsamt Weimarer Land hat mit Schreiben vom 20.05.2026  
einer vorfristigen Veröffentlichung zugestimmt.

3.	 Die Haushaltssatzung 2026 mit dem Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 

	 23.05.2026 bis einschließlich 09.06.2026

	 öffentlich in der Stadtverwaltung Apolda, Bürgerbüro, Am Schloss, zu 
den Sprechzeiten der Stadtverwaltung Apolda, zur Einsichtnahme aus.

4.	 Die Haushaltsatzung 2026 mit dem Haushaltsplan liegt bis zur Entlas-
tung und Beschlussfassung nach § 80 Abs. 3 Satz 1 der ThürKO über 
die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2026, zu den Sprechzeiten der 
Stadtverwaltung Apolda zur Einsichtnahme bereit.

Apolda, den 21.05.2026

Olaf Müller	
Bürgermeister

Beschlüsse des Stadtrates vom 06.05.2026
Beschluss-Nr.: SR-298/26
Beschluss über die Haushaltsatzung 2026
Der Stadtrat beschließt die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit 
Haushaltsplan für das Jahr 2026.
Beschluss-Nr.: SR-299/26
Beschluss über den Finanzplan 2025 – 2029
Der Stadtrat beschließt den Finanzplan der Stadt Apolda für den Zeitraum 
2025 – 2029. Der Finanzplan ist Bestand des Haushaltsplanes 2026.
Beschluss-Nr.: SR-306/26
Beschluss über die Absicht der Einziehung von Teilflächen der 
Königstraße
Der Stadtrat beschließt gemäß § 8 Abs. 2 Thüringer Straßengesetz (Thür-
StrG) die Einziehung von Teilflächen der Flurstücke 582/9 und 588/9, Flur 
2, Gemarkung Apolda.
Beschluss-Nr.: SR-307/26
Beschluss über die Absicht der Einziehung einer Teilfläche des  
Flurstücks 69/9, Schötener Dorfstraße, Ortsteil Schöten
Der Stadtrat beschließt gemäß § 8 Abs. 2 Thüringer Straßengesetz 
(ThürStrG) die Einziehung einer Teilfläche des Flurstücks 69/9, Flur 1, 
Gemarkung Schöten.

Beschluss des Hauptausschusses vom 06.05.2026

Beschluss-Nr. HAS-325/26
Beschluss zur Beschaffung von Absperrgittern als Besucherschutz für 
Veranstaltungen
Der Hauptausschuss der Stadt Apolda beschließt die Auftragsvergabe 
zur Beschaffung von Absperrgittern (Mannesmanngitter) an die Fir-
ma Gitter-Profi - Wono GmbH & Co. KG, Mechernich, in Höhe von 
63.717,36 Euro.
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Hinweis:  Der Inhalt dieser Bekanntmachungen ist zusätzlich im Internet unter https://www.apolda.de/amtsblatt veröffentlicht.

Bekanntmachung der Stadt Apolda über die 
Absicht der Einziehung von Teilflächen der 

Gemeindestraße Königstraße

Die Stadt Apolda gibt gemäß § 8 Abs. 3 des Thüringer Straßengesetzes 
(ThürStrG) vom 7. Mai 1993 (GVBl. S. 273 ff.), zuletzt geändert durch 
Art. 6 des Thüringer Haushaltsbegleitgesetzes 2026/2027 vom 30.12.2025 
(GVBl. S. 19, 20), die beabsichtigte Einziehung von Teilflächen der Ge-
meindestraße Königstraße bekannt.

Es handelt sich um eine Gesamtfläche von ca. 36 m² der Flurstücke 582/9 
und 588/9 in der Gemarkung Apolda, Flur 2. Die betreffenden Flächen 
sind in dem anliegenden Flurkartenauszug rot schraffiert.

Die Flächen haben im Sinne des § 8 Abs. 2 ThürStrG keine öffentliche 
Verkehrsbedeutung mehr. Es bestehen keine Gründe des öffentlichen 
Wohls, an der Widmung festzuhalten. Künftig sollen die Flächen für die 
Anlieferung eines Catering-Unternehmens genutzt werden.

Für den im Plan dargestellten Bereich verliert die Gemeindestraße die 
Eigenschaft als öffentliche Straße. Mit der Einziehung entfallen gemäß 
§ 8 Abs. 4 ThürStrG für diese Fläche der Gemeingebrauch (§ 14 ThürStrG) 
sowie widerrufliche Sondernutzungen (§ 18 ThürStrG).

Innerhalb von drei Monaten ab dieser Bekanntmachung besteht die 
Möglichkeit, Einwendungen zu erheben. Diese sind schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadtverwaltung Apolda, Markt 1, 99510 Apolda, 
einzureichen.

Apolda, den 22.05.2026

Olaf Müller
Bürgermeister

Amtlicher Teil: Bekanntmachung

Bekanntmachung der Stadt Apolda über die 
Absicht einer Einziehung eines Teils einer 

Gemeindestraße

Die Stadt Apolda gibt gemäß § 8 Abs. 3 des Thüringer Straßengesetzes 
(ThürStrG) vom 7. Mai 1993 (GVBl. S. 273 ff.), zuletzt geändert durch 
Art. 6 des Thüringer Haushaltsbegleitgesetzes 2026/2027 vom 30.12.2025 
(GVBl. S. 19, 20), die beabsichtigte Einziehung einer Teilfläche der Ge-
meindestraße Schötener Straße bekannt.
 
Es handelt sich um eine Fläche von 11,47 m² des Flurstücks 69/9 in der 
Gemarkung Schöten, Flur 1. Die betreffende Fläche ist in dem anliegen-
den Flurkartenauszug rot markiert.

Die genannte Fläche hat im Sinne des § 8 Abs. 2 ThürStrG keine öffentli-
che Verkehrsbedeutung mehr. Es bestehen keine Gründe des öffentlichen 
Wohls, an der Widmung festzuhalten.

Für den im Plan dargestellten Bereich verliert diese Gemeindestraße die 
Eigenschaft als öffentliche Straße. Mit der Einziehung entfallen gemäß 
§ 8 Abs. 4 ThürStrG für diese Fläche der Gemeingebrauch (§ 14 ThürStrG) 
sowie widerrufliche Sondernutzungen (§ 18 ThürStrG).

Innerhalb von drei Monaten ab dieser Bekanntmachung besteht die 
Möglichkeit, Einwendungen zu erheben. Diese sind schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadtverwaltung Apolda, Markt 1, 99510 Apolda, 
einzureichen.

Apolda, den 22.05.2026

Olaf Müller
Bürgermeister
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Apothekerin Brita Enke
Markt 11 • 99510 Apolda

Tel.: 03644 562757

www.apotheke-apolda.de

Ihre Gesundheit ist messbar
Professionelle Vitalstoffmessung:

• Säure-Base-Haushalt
• Vitamine
• Spurenelemente
• Schadstoffbelastung
• Leber-Darmgesundheit

ohne Blutabnahme

WANN?  Mittwoch 17.06.2026 · 9 bis 17 Uhr  

Kosten 30 € für Erstmessung

Sichern Sie sich jetzt ihren persönlichen Termin unter Tel. 03644 562757
Ahornallee 5

Gewerbegebiet Legefeld

99428 Weimar

Verkauf • Sevice • Vermietung 

✆03643 849174
www.baumaschinen-schwarz.de

Bau- & Landmaschinen
Kommunaltechnik

Spedition Alexander Kämpf

Apolda (Obertrebra) ➡ Dorfstraße 3 • Tel. 03644 / 55 92 00
Naumburg ➡ H.-v.-Stephan-Platz 1 • Tel. 03445 / 26 68 82
Weißenfels ➡ Zum Bahnhof 2 • Tel. 03443 / 20 39 10
www.kaempf-umzuege.de

• Verpacken
• Verpackungsmaterial
• Entsorgung
• Außenaufzug

• Möbelmontage
• Haushaltaufl ösung

Umzüge – Über 30 Jahre Ihr verlässlicher Partner 

SeniorenvollserviceSeniorenvollservice

20. JUNI 2026 | 4. Apoldaer 

ALLES  
UMHÜLLEN

4. Apoldaer MASCHENFEST
ein Bürgerprojekt der „Engagierten Stadt Apolda“

11–17 Uhr  Erlebnismarkt mit Schau- und Verkaufsständen, die Gestricktes, Gewebtes und Geklöppeltes zeigen I Vorstellung Färberdorf Neckeroda I einer   
 Strickmaschine, die einen Schal herstellt I eine Lounge „Strickerecke“, die zum Mitmachen einlädt I dem Sammeltassen-Café mit selbst gebackenem  
 Kuchen I Apoldaer Anekdoten mit „David der Strickermann“I Besuch der  Ausstellung KEITH HARING - Posters mit einem Strickbutton für 5 € I Umhülltes  
 am Kunsthaus I Filmische Strickgeschichten aus Apolda in der „Alten Glockengießerei Apolda“.
11 Uhr        Enthüllung der Skulptur „Wolle für Apolle“ im Paulinenpark
12 Uhr      Duo „geTöns“ mit einem musikalisch-komödiantischen Mittagsprogramm
14 Uhr        Präsentation Strickprojekte mit anschließender Hutschau 
15 Uhr        „Ritchies Music Kitchen“, einer leidenschaftlichen Jazz- und Swingband aus dem Weimarer Land

APOLDA to go - 11:30 – 12 Uhr 

Gästeführer erzählen die Geschichte des Strickens im Paulinenpark, am Landratsamt (Weg der Wolle)  
und am Christian-Zimmermann-Denkmal

I h r  k o m m u n a l e r  B e s t a t t e r

Wir begleiten 
Sie in schweren 
Stunden

Bestattungsinstitut Apolda GmbH
Oststraße 49 · 99510 Apolda
E-Mail	 info@bestattungsinstitut-apolda.de
Internet	 www.bestattungsinstitut-apolda.de
Telefon	 03644-56 27 30 · Telefax 03644-55 57 10


